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Liebe Eltern,  

das Ministerium für Schule und Bildung teilte am 07.01.2012 mit: 

Nach der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundesregie-
rung hat Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer die konkrete Umsetzung für 
den Schulbereich in Nordrhein-Westfalen erläutert: „Angesichts der kritischen Infekti-
onslage in ganz Deutschland braucht es weiterhin entschlossenes Handeln in allen 
Lebensbereichen, um die Pandemie in diesem Winter zurückzudrängen. Auch unse-
re Schulen müssen dazu einen weiteren Beitrag leisten. Wir werden daher die Prä-
senzpflicht an allen Schulen bis Ende Januar aussetzen und für alle Schülerinnen 
und Schüler Distanzunterricht anbieten.“ Die Ministerin betonte, dass diese Entschei-
dung niemandem leichtgefallen sei: „Es schmerzt auch mich sehr, dass wir das 
Recht der Kinder auf Bildung nicht wie gewohnt umsetzen können. Aber angesichts 
der gegenwärtigen Situation sind die konsequenten Einschränkungen richtig, um 
Kontakte weiter zu verringern.“ 

 Die neuen Regelungen für den Unterricht in Nordrhein-Westfalen vom 11. bis zum 

31. Januar 2021 im Einzelnen: 

 1. Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. 

 2. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den 
Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen als Dis-
tanzunterricht erteilt.  

Die Einrichtung des Distanzunterrichts erfolgt auf der Grundlage der Distanzlern-
verordnung, die die Landesregierung bereits im Sommer als bislang einziges Bun-
desland auf den Weg gebracht hat.  

 3. Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder 
bei denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.  
Für unsere Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung in Schulen des Gemeinsamen Lernens werden Absprachen mit den El-
tern getroffen. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht 
statt. Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische Personal in Be-
tracht. Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die 
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beim Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die 
Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen.  

Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu 
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 

 4. Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten ge-

schrieben. 

Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an: Telefon 0211 5867-40. 

Zeitgleich haben wir über Schoolfox ein Anmeldeformular für die Notbetreuung 
bereitgestellt.  

 

Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

U. Niewerth 


